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Initiative
gegen versteckte
Steuererhöhung
Tessiner wollen Aufwertung
von Liegenschaften verhindern

GERHARD LOB, BELLINZONA

Tessiner Immobilien sind auf dem
Papier erstaunlich günstig. Die amt-
lichen Schätzwerte betragen nur rund 40
Prozent des tatsächlichen Marktwertes
einer Liegenschaft. Dem Bundesgericht
ist diese Kluft zu gross: Es fordert, dass
die Katasterwerte mindestens 70 Pro-
zent des Marktwertes betragen. Diese
Anpassung will der Kanton Tessin bis
2035 mit einer Totalrevision der Schätz-
werte vornehmen.

Einen ersten Schritt hat das Par-
lament bereits beim Budget 2026 be-
schlossen: Es hat die Steuerwerte der
Immobilien um 15 Prozent angehoben,
so dass sie dieses Jahr zirka 45 Prozent
des Marktwertes erreichen. Das rechts-
bürgerliche Lager im Tessin befürch-
tet allerdings, dass die Angleichung der
Schätzwerte zu höheren Steuern führt.
Da der Immobilienwert als Vermögen
versteuert wird, gilt: Verdoppelt ein
Haus seinenWert, steigen die Steuern.

Eine von 17 352 Personen unter-
zeichnete Verfassungsinitiative – lan-
ciert vom heutigen SVP-Nationalrat
Paolo Pamini – will diesen Automatis-
mus brechen. Sie fordert, dass die Er-
höhung der Schätzwerte weder zu einer
Erhöhung der Steuern noch zu einer
Kürzung sozialer Leistungen führen
darf. Denn das Vermögen einer Person
ist ausschlaggebend dafür, ob sie be-
stimmte staatliche Leistungen erhält,
etwa Verbilligungen bei den Kranken-
kassenprämien oder Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV.

Breite Unterstützung

Laut dem Staatsrat sind rund 32 Steuer-
gesetze oder Sozialleistungen von Lie-
genschaftsbewertungen betroffen. Die
Initianten verlangen, dass die Folgen
einer Erhöhung für alle Rechtsberei-
che überprüft und beseitigt werden.Die
Allianz für die Initiative ist breit: SVP,
Lega dei Ticinesi, Mitte, FDP und die
Wirtschaftsverbände stehen hinter der
Vorlage. Auch im Grossen Rat sprach
sich eine komfortable Mehrheit dafür
aus. Da es sich um eine Verfassungs-
änderung handelt, hat nun am 14. Juni
das Volk das letzteWort.

Die Befürworter betonen, dass eine
technische Revision nicht zu einer
versteckten Steuererhöhung führen
dürfe. Der Realwert der Immobilien
liegt momentan rund 2,3 Mal so hoch
wie der Schätzwert. Ohne Ausgleichs-
massnahmen würde die Angleichung
an die Marktwerte das Tessinervolk
jährlich rund 430 Millionen Franken
kosten. Davon entfallen 404,5 Millio-
nen Franken auf zusätzliche Steuern
und 25,5 Millionen Franken auf gerin-
gere Subventionen.

Linke vermutet Manöver

Kritik an der Verfassungsinitiative
kommt von links-grüner Seite. Der
Minderheitenbericht der Geschäfts-
prüfungskommission sieht das Gleich-
heitsprinzip verletzt:Wer 100 000 Fran-
ken auf dem Sparkonto habe, bezahle
die Vermögenssteuern auf diesen Be-
trag. Immobilienbesitzer hingegen
müssten eine Liegenschaft mit dem-
selben Verkehrswert derzeit nur zum
Schätzwert von rund 40 000 Franken
versteuern.

Die SP und die Grünen halten die
Initiative zudem für überflüssig. Das
Parlament habe schon heute die Kom-
petenz, die Gesetze bei steigenden
Schätzungen anzupassen. Die grüne
Grossrätin Samantha Bourgoin wit-
tert hinter der Abstimmung ein Manö-
ver der rechtsbürgerlichen Parteien,
um aus dem Tessin ein Steuerparadies
zu machen.

Das Ja-Komitee weist diesen Vor-
wurf zurück. Der Staatsrat agiert zu-
rückhaltend: In der Botschaft an das
Kantonsparlament heisst es, dass er
«nicht gegen die Initiative opponiert».
Er empfiehlt aber, ein Ja in die Urne
zu legen.

Sogar Hochbegabte
sollen einen Nachteilsausgleich bekommen
Emma und Sophia schreiben gute Noten, trotzdem können sie am Gymnasium Vorteile erhalten

SEBASTIAN BRIELLMANN

So stellt man sich das Bildungs-
bürgertum vor, die scheinbar perfekte
Schweiz. Ein schmuckes Einfamilien-
haus am Rande einer Zürcher Ge-
meinde, eine Familie – Vater, Mutter,
zwei Töchter –, die am Esstisch über die
gymnasiale Laufbahn von Emma* (16)
und Sophia* (17) spricht. Eine Schul-
karriere mit normalen Hochs undTiefs,
aber stets mit guten Noten.Die Matura
rückt näher. Daran zweifelt niemand.
Ausbildungstechnisch ist alles in bester
Ordnung, null Grund zur Sorge.Das sa-
gen auch die Eltern. Das Gespräch ist
auf hohemNiveau, akademischerWort-
schatz, gepflegte Umgangsformen.Man
könnte sagen: erwachsen.

Im Esszimmer ist sogar das Material,
säuberlich unterteilt in die jeweiligen
Fächer, prominent ersichtlich.Wo sonst
Bücher oder Pflanzen ein Regal zieren,
fallen hier die ordentlich beschrifteten
Schubladen auf. Das klingt fast zu har-
monisch, um wahr zu sein. Tatsächlich
gibt es am Esstisch der Familie immer
wieder Streit. Frustrierte Eltern.Unver-
standene Töchter.

«Wer verzichtet freiwillig?»

Es sind ausgerechnet die Lehrerin-
nen und Therapeutinnen, die für einen
Zwist in der Familie sorgen. Obschon
die Leistungen von Emma und Sophia
ausgezeichnet sind, hätten die Teenager
Anspruch auf einen sogenannten Nach-
teilsausgleich.Denn bei ihnen wurde ein
Asperger-Autismus und ADS (ruhige
Form von ADHS) diagnostiziert. Die
Befunde liegen der NZZ vor.

Die Eltern drücken es so aus: «Wir
werden fast schon unter Druck gesetzt,
den Nachteilsausgleich zu erlauben.
Eine der Therapeutinnen hat uns und
unserer Tochter sämtliche diesbezüg-
lichen Unterlagen der Bildungsdirek-
tion zukommen lassen. Wir fühlen uns
manchmal wie Rabeneltern,weil wir bis-
her nicht nachgegeben haben.»

Da ihre Kinder minderjährig sind,
liegt die Entscheidung bei den Eltern.
Doch sie wollen keinen Nachteilsaus-
gleich für ihre Töchter. Emma und
Sophia sehen das anders. Sie sagen: «Wir
wollen selbst entscheiden können, weil
es uns betrifft.» Und sie fragen: «Wer
verzichtet schon freiwillig aufVorteile?»

Das Beispiel zeigt,wie stark das Mit-
tel des Nachteilsausgleichs mittlerweile

im Schulalltag eingesetzt wird. Sogar
bei Schülerinnen, die exzellente Noten
haben.Doch für schulisch Starke wurde
diese Abhilfe eigentlich nicht geschaf-
fen. Sondern um jene zu unterstützen,
die aufgrund einer physischen oder
psychischen Beeinträchtigung nicht
dieselben Leistungen in einer Prü-
fung erbringen können. Solche Schü-
ler und Studenten erhalten beispiels-
weise mehr Zeit für die letzte Aufgabe,
mehr Ruhe, da derTest in einem separa-
ten Raum geschrieben wird, mündliche
statt schriftliche Prüfungen oder visu-
elle Kommunikationshilfen.

Viele Eltern klagen

Von der Primarschule bis zur Universi-
tät nehmen solche Massnahmen zu, wie
die «NZZ am Sonntag» aufgezeigt hat.
Wie hoch der Anteil wirklich ist, weiss
niemand. Doch die Zahlen, die es gibt,
zeigen: Immer mehr Schüler erhalten
einen Nachteilsausgleich; wegen Leg-
asthenie oder Rechenschwäche und
vermehrt auch wegen psychischer Er-
krankungen wieAngststörungen. Nach-
teilsausgleiche werden mittlerweile so-
gar eingeklagt von Eltern – mithilfe
von Interessenverbänden.

Dass die Schulen in berechtigten Fäl-
len eine gewisse Unterstützung gewäh-
ren sollten, wird auch von Experten
nicht bestritten. Und schon gar nicht
von den Eltern von Emma und Sophia.
Nur sehen sie bei ihren Töchtern Nach-
teile durch einen Nachteilsausgleich.
Der Vater sagt: «Unsere Kinder gelten
als hochbegabt. Sie machen eine inter-
nationale Matur, werden sogar in der
Schule als Elite gesehen: Eine Erleich-
terung wäre darum absurd.»

Die Asperger-Diagnose der Töchter
führt dazu, dass sie Mühe haben, sich
mündlich aktiv am Unterricht zu be-
teiligen. Selbst wenn sie die Antwor-
ten wüssten, was meistens der Fall ist.
Der älteren Tochter, Sophia, fällt es
noch etwas schwerer als der Schwes-
ter, sich zu konzentrieren. Die Eltern
sagen, dass sich dies vor allem dann
zeige, wenn sie etwas stark beschäf-
tige. Etwa, wenn sie verliebt sei. Dass
das einen Teenager ablenkt, ist nor-
mal. Doch warum sollte Sophia, fragt
die Mutter, einen Vorteil in einem Fall
erhalten, den viele andere Jugendliche
auch durchleben?

Sophia entgegnet, dass sie bei Tests
gerne einen Zeitzuschlag bekäme, da-

mit sie sich nicht so gestresst fühle.
«Den haben mir meine Lehrer schon
oft angeboten.» Sie sagt aber auch: «Ich
weiss, dass es einen solchen Bonus im
Berufsleben später so nicht mehr geben
wird. Und ich will zeigen, dass ich nor-
mal arbeiten kann.»

Die Eltern wünschen ihrenTöchtern,
dass sie lernen, ihre Schüchternheit zu
überwinden. Dass sie nicht unterstützt
werden, «Sorgen durch eine weni-
ger anspruchsvolle Benotung zu über-
tünchen, statt das Thema proaktiv an-
zugehen». Es gebe ja umgekehrt auch
keine Beschwerden, dass die Töch-
ter aufgrund ihres hohen Intelligenz-

quotienten einen Vorteil gegenüber
Mitschülern hätten. «Wir wollen für
Emma und Sophia faire Einschätzun-
gen, keine Potenzialzeugnisse.»

Übervorteilt werden wollen auch
die Töchter nicht. Emma, 16, schreibt
noch bessere Noten als ihre Schwes-
ter. Sophia nennt sie einen «Lehrer-
liebling». Einen Nachteilsausgleich
lehnt Emma nicht ab, pocht aber auch
nicht darauf. Sie sagt: «Was mich stört,
ist, dass die Lehrer kein Gespür dafür
haben, was die Schülerinnen umtreibt,
woran sie möglicherweise leiden.Lieber
wird simple Entlastung wie ein Nach-
teilsausgleich angeboten. Dann muss
man sich nicht mehr darum kümmern.»
Emma wäre es lieber, wenn sie, die sich
nicht gerne aktiv in den Unterricht ein-
bringt, von den Lehrern dazu motiviert
würde. «Für mich, die sich in Gesell-
schaft schnell unter Druck fühlt, käme
das besser an als die Kritik im Zeugnis.»

Es sind differenzierte Voten einer
Jugendlichen, die wohl weiss, dass
ihr ein Nachteilsausgleich nur be-
schränkt helfen würde, der aber trotz-
dem manchmal verlockend wäre. Vor
allem, wenn er so einfach zu erhalten
ist. Auch ihre Schwester, Sophia, sagt:

«Ich sehe das Dilemma. Aber ich will
auch ein gutes Zeugnis, ein besseres
als jetzt vielleicht. Das hilft mir dann,
mich zu bewerben, auch wenn ich da-
nach keinen Vorteil mehr erhalte.»

Nachteilsausgleiche werden gewährt,
ohne dass sie in Zeugnissen vermerkt
werden. Kein Jugendlicher will seine
Chancen auf dem Arbeitsmarkt schmä-
lern, wenn er die Möglichkeit erhält,
seine Noten aufzupolieren.

Die Bildungsexpertin Esther Zieg-
ler hält diese Entwicklung für gefähr-
lich. Es drohe eine leistungslose Ge-
sellschaft, sagte sie in einem Interview
mit der NZZ. Die Schulen senkten
das Niveau, weil sie jedes Defizit, das
ein Schüler habe, kompensieren woll-
ten. Die Schule sollte ein Ort sein, an
dem man lernen kann, Schwächen auf-
zuarbeiten, so Ziegler. «Heute passiert
das Gegenteil.»

Verdeckte Fördermassnahme

Tatsache ist: An gewissen Schulen er-
halten 10, manchmal sogar 20 Prozent
der Schüler einen Nachteilsausgleich.
In manchen Klassen noch mehr. Ten-
denz steigend. Und das überall. An
Volksschulen, Universitäten, bei Lehr-
abschlussprüfungen.

Matthias Obrist, Präsident der
Schweizerischen Vereinigung für Kin-
der- und Jugendpsychologie, sagte in
der «NZZ am Sonntag», dass Eltern zu-
nehmend versuchten, «mit Nachteils-
ausgleichen den Übertritt ins Gymna-
sium oder in die Sekundarstufe A zu
sichern». Der Nachteilsausgleich ent-
wickle sich zu einer verdeckten Förder-
massnahme. «Damit wird das System
ad absurdum geführt.»

Aus der Praxis klingt es ähnlich. Der
Wert eines Abschlusses werde gefähr-
det. Auch darum, weil man heute alle
Schüler so fördern möchte, dass sie es
ans Gymnasium schaffen. Eine Illusion.
Esther Ziegler sagt: «Es geht verges-
sen, was Fakt – und völlig in Ordnung –
ist: Von allen Schülern sind 70 Prozent,
also die grosse Mehrheit, durchschnitt-
lich begabt. 15 Prozent sind sehr gut,
15 Prozent fallen ab.»

Transparenz gefordert

Dass sich im Bildungswesen etwas ver-
schoben hat, kommt langsam auch in der
Wirtschaft und in der Politik an. Unter-
nehmen fragen sich zunehmend: Was
sind die Abschlüsse, die wir bei Bewer-
bungen zu Gesicht bekommen, noch
wert? Im Kanton Uri etwa wollen Bür-
gerliche wissen, was der Nachteilsaus-
gleich für Auswirkungen habe. Auch
FDP-Nationalrat Christian Wasserfal-
len fordert mehr Transparenz über Sinn
und Unsinn dieses Instruments.

Was sich jedoch einmal durchgesetzt
hat, ist nur schwer korrigierbar.Als die
mathematisch-naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zürich nur die
Frist für ein Nachteilsausgleichs-Ge-
such verkürzen wollte, gab es Protest
von den Studenten. Der Studentenver-
band rief gar zu Ungehorsam auf. Der
«Tages-Anzeiger» titelte: «Unruhe an
der Universität Zürich».

Emma und Sophia ist das, im Klei-
nen natürlich, nicht ganz fremd.Als sie
von ihren Lehrern auf die Möglichkeit
eines Nachteilsausgleichs aufmerksam
gemacht worden seien, sei die Diskus-
sion mit den Eltern zu Beginn «ausge-
artet». Es habe richtig «geklöpft». Das
war vor rund einem Jahr. Kurz, sagt
Sophia, habe sie aufgegeben. Jetzt hat
sie ein neues Ziel: die Eltern dazu zu
bringen, sich wenigstens zu überlegen,
ob ein konkreter Ausgleich akzeptabel
wäre. Sie sagt aber auch: «Ich nehmemir
den Nachteilsausgleich, wenn Diplo-
matie nicht fruchtet.» Im kommenden
Schuljahr, dem letzten vor der Matur,
wird sie 18 Jahre alt. Wer volljährig ist,
darf selbst entscheiden.

* Namen geändert

Lehrer und Therapeuten machen es möglich, dass Schüler zum Beispiel mehr Zeit für Prüfungen oder visuelle Kommunikations-
hilfen bekommen. MELANIE DUCHENE / KEYSTONE

«Das System
wird ad absurdum
geführt.»
Matthias Obrist
Präsident der Schweizerischen
Vereinigung für Kinder- und
Jugendpsychologie
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Neue Wege an der Justiz vorbei
Immer mehr Beschwerden gegen Schweizer Urteile landen bei Uno-Ausschüssen

KATHARINA FONTANA

Diesen Frühling sorgte der Fall einer
behinderten Aargauer Schülerin für
Aufsehen. Das Mädchen, das kogni-
tiv stark beeinträchtigt ist, soll in einer
heilpädagogischen Sonderschule unter-
richtet werden. Dort ist es nach Auffas-
sung der zuständigen Aargauer Behör-
den besser aufgehoben als in der Regel-
klasse. Was eine lokale Angelegenheit
ist, könnte nun zu einem politischen
Leitentscheid der Uno in Sachen inklu-
siver Bildung werden. Dies zumindest
ist das Ziel der Behindertenorganisa-
tion Inclusion Handicap.

Der Verband konnte die Eltern des
Mädchens dazu bewegen, die Sache
vor den Uno-Kinderrechtsausschuss
zu bringen: Mit der Zuteilung in die
Sonderschule verletze die Schweiz die
Uno-Kinderrechtskonvention, argu-
mentieren sie. Zuvor hatten die Eltern
hierzulande alle juristischen Möglich-
keiten und gerichtlichen Instanzen aus-
geschöpft, bis hin zum Bundesgericht
– ohne Erfolg. Nun liegt der Fall also
beim Uno-Ausschuss in Genf, der sich
aus 18 Experten aus aller Welt zu-
sammensetzt. Er will die Sache näher
untersuchen und hat angeordnet, dass
das Mädchen bis zum Entscheid in der
Regelschule bleiben soll.

Dutzende Verfahren hängig

Dass eine Gruppe von Uno-Vertretern
bei der Schulzuteilung in einer Aar-
gauer Gemeinde mitredet, hat weit-
herum für Überraschung gesorgt. Der
Fall ist aber sozusagen nur die Spitze
des Eisbergs. Gegen die Schweiz sind
derzeit Dutzende von Verfahren hän-
gig: vor dem Kinderrechtsausschuss, vor
dem Ausschuss gegen Rassendiskrimi-
nierung, vor jenem gegen Frauendiskri-
minierung, vor jenem gegen Folter und
unmenschliche Behandlung sowie vor
jenem gegen das Verschwindenlassen
von Menschen.All diese Stellen, die no-
tabene keine Gerichte sind, nehmen Be-
schwerden gegen die Schweiz entgegen.

Die Grundlage dafür sind die Fakul-
tativprotokolle, welche die Schweiz zu-
sätzlich zu den jeweiligen Menschen-
rechtsabkommen abgeschlossen hat:
Gestützt auf diese Fakultativproto-

kolle kann jede Person eine Individual-
beschwerde bei einem Uno-Ausschuss
einreichen, mit dem Argument, die
Schweiz verletze ihre Menschenrechte.

Der Weg an die Uno erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit. Die Privaten
werden dabei regelmässig von Anwäl-
ten und Nichtregierungsorganisationen
(NGO) unterstützt. Die Zahl der Ver-
fahren steigt. Hier hat sich – von der
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt –
ein neuer Rechtsweg etabliert:Die Uno-
Ausschüsse sind faktisch zu einer inter-
nationalen Appellinstanz geworden.
Das Verfahren ist auch deshalb attrak-
tiv,weil dieAusschüsse so gut wie immer
vorsorglicheMassnahmen anordnen, bis
sie den Fall beurteilt haben. Und das
kann dauern: Bis ein Entscheid vorliegt,
vergehen regelmässig mehrere Jahre.
Das bedeutet: Uno-Vertreter können

Schweizer Urteile faktisch aushebeln
und hiesige Gerichte übersteuern, Ent-
scheide können während Jahren nicht
vollzogen werden.

Im eidgenössischen Parlament for-
miert sich nun Widerstand. In zwei
Vorstössen fordern der Mitte-Stände-
rat Beat Rieder und der SVP-Natio-
nalrat Thomas Aeschi vom Bundes-
rat Auskunft über die Entwicklung. Sie
sehen eine Gefahr für die schweizeri-
sche Rechtsordnung und verlangen, die
«rechtsstaatlich bedenkliche Situation»
sei zu klären.

Aus der Antwort des Bundesrats auf
die Vorstösse geht hervor, dass sich hier
eine eigentliche Beschwerde-Maschine-
rie etabliert hat. So wurden in den letz-
ten fünf Jahren über 200 Individual-
beschwerden gegen die Schweiz einge-
reicht, in 170 Fällen ordnete ein Uno-

Ausschuss vorsorgliche Massnahmen
an. Beim Grossteil der Individualver-
fahren handelt es sich um Beschwerden
von Asylbewerbern, deren Gesuch ab-
gelehnt wurde und die sich gegen ihre
Ausweisung wehren. Sie berufen sich zu-
meist auf die Folterkonvention.

«Ein bekanntes Problem»

Dabei kann es sich auch um Dublin-
Fälle handeln.Ein Beispiel unter vielen:
Ein 19-jähriger Afghane wandte sich
2019 an die Uno, um seineAbschiebung
aus der Schweiz nach Schweden zu ver-
hindern. Die Schweiz durfte den Mann
in der Folge nicht ausschaffen.Erst fünf
Jahre später, im Mai 2024, wurde der
Fall entschieden:Die Schweiz habe den
Mann nicht als Minderjährigen behan-
delt und damit seine Rechte verletzt,

befanden die Uno-Vertreter. Die meis-
ten Beschwerden werden zwar abge-
wiesen, dies aber erst nach jahrelangen
Verfahren;während dieser Zeit sind die
Betreffenden weiterhin in der Schweiz.
«Die Dauer derVerfahren vor denAus-
schüssen ist ein bekanntes Problem; das
Bundesamt für Justiz interveniert des-
wegen regelmässig», schreibt der Bun-
desrat in seiner Antwort.

Eine andere Frage ist,wie verbindlich
die vorsorglichenMassnahmen der Uno
sind und ob sich die Schweizer Behör-
den daran halten müssen. Die Meinun-
gen in diesem Punkt gehen auseinander.
DasAargauer Bildungsdepartement will
sich von der Einteilung desMädchens in
die Sonderschule nicht abhalten lassen,
trotz hängigemVerfahren. Der Bundes-
rat bzw. das zuständige Bundesamt für
Justiz, das die Schweiz in den entspre-
chenden Verfahren vertritt, sehen das
anders.Die Feststellungen der Uno hät-
ten zwar keine rechtlich bindende Wir-
kung. Doch indem die Schweiz die Zu-
ständigkeit des Ausschusses anerkannt
habe, sei sie gehalten, die vorsorglichen
Massnahmen umzusetzen.

Dass Anwälte und NGO das Uno-
Verfahren mitunter gezielt zur strate-
gischen Prozessführung nutzen, um –
wie im Aargauer Fall – ein politisches
Leiturteil zu erwirken, sieht auch der
Bundesrat als Problem an. Es gebeAn-
zeichen, dass die Uno-Gremien dazu
bewegt werden sollen, zu Fragen Stel-
lung zu nehmen, «die nach schweize-
rischem Verständnis vom Verfassungs-
oder Gesetzgeber zu klären sind». Die
Schweiz mache diese Einwände, wo
nötig, in ihren Stellungnahmen sys-
tematisch geltend.

Ob das etwas bringt und sich die
Anwälte, Aktivisten und Uno-Exper-
ten Zurückhaltung auferlegen werden,
ist eine andere Frage. Von einer sofor-
tigen Kündigung der Fakultativproto-
kolle, wie sie Beat Rieder zur Debatte
stellt, will der Bundesrat nichts wissen.
Er spielt den Ball zurück und weist dar-
auf hin, dass es das Parlament war, das
ihn ermächtigt hat, die Zuständigkeit
der jeweiligen Uno-Ausschüsse anzu-
erkennen und Individualbeschwerden
zu ermöglichen. Die Zuständigkeit für
die Kündigung liege grundsätzlich bei
der Bundesversammlung.

Die Uno-Ausschüsse in Genf sind faktisch zu einer internationalen Appellinstanz geworden. SALVATORE DI NOLFI / KEYSTONE

Kantone und Städte
richten vermehrt Ombudsstellen für die Verwaltung ein
Viele Behörden verfügen über eine unabhängige Schlichtungsinstanz, bei der sich Bürger beschweren können

ROGER BLUM

Elfmal hat der Kanton Bern die Schaf-
fung einer Ombudsstelle bereits abge-
lehnt – und das, obwohl die Verfassung
eine Schlichtungsstelle für die Verwal-
tung vorsieht.Auch der Jura kennt eine
solche Verfassungsbestimmung, hat sie
bisher aber ebenfalls nicht umgesetzt.
Das Aargauervolk verwarf 2023 eine
Ombudsstelle mit 50,1 Prozent Nein-
Stimmen. Die Gegner argumentieren
stets gleich: Ombudsstellen seien teuer
und wegen der bestehenden Verwal-
tungsgerichte überflüssig.

Neun Kantone und sieben Städte
sehen das anders. Sie bieten ihren
Bürgern im Konflikt mit der Ver-
waltung die gleichen Beschwerde-
möglichkeiten wie in vielen anderen
Bereichen. Inzwischen gibt es in der
Schweiz unter anderem Ombudsleute
für Banken,Versicherungen, die Reise-
branche, die Hotellerie, das Gesund-
heitswesen, den öffentlichen Verkehr,
die Post, die Sozialhilfe oder für Radio
und Fernsehen.

Ombudsstellen, die sich mit der
öffentlichen Verwaltung befassen,
existieren in den Kantonen Zürich,
Zug, Freiburg, Basel-Stadt, Baselland,
Schaffhausen,Waadt,Wallis und Genf;
ferner in den Städten Zürich, Winter-

thur,Wallisellen, Bern, Luzern, St. Gal-
len und Rapperswil-Jona.

Der Kanton Schaffhausen hat die
Ombudsstelle eben erst eingeführt: Vor
Jahresfrist sagte das Volk mit 60,6 Pro-
zent Ja dazu. Als zehnter Kanton wird
baldAppenzell Ausserrhoden dazustos-
sen. Dort ist nach dem grundsätzlichen
Ja desVolkes das Gesetz in Beratung. In
Graubünden, dem elften Kanton, prüft
die Regierung die Einführung. Das Par-
lament gab ihr 2024 denAuftrag dazu.

Schweden-Modell als Vorbild

Wie kam die Idee überhaupt in die
Schweiz? Schuld sind die Zürcher
Rechtsprofessoren Werner Kägi und
Walter Haller. In den 1960er Jahren
schickte Kägi den jungen Haller nach
Schweden, um dort die Institution des
Justitieombudsman zu studieren. Hal-
ler fand das nicht besonders attraktiv,
aber da er eine schwedische Freundin
hatte, reiste er gerne. Er kam begeis-
tert von dem schwedischen Ombuds-
mann zurück, den er zumThema seiner
Dissertation machte. Schon 1971 schuf
die Stadt Zürich die erste Ombuds-
stelle für eine öffentliche Verwaltung
in der Schweiz.

Das Prinzip der Ombudsstelle ist
simpel: Der Zugang für Bürger und

Beamte ist kostenlos und niederschwel-
lig, ein Anruf oder eine E-Mail genügt.
Das Verfahren dient vor allem Leuten,
die frustriert sind, weil sie sich keine
kostspieligen und langwierigen Ge-
richtsverfahren leisten können, aber
überzeugt sind, dass ihnen Unrecht ge-
schehen ist. Die Ombudsleute sind nur
dem Parlament sowie der Neutralität
verpflichtet. Sie haben volles Akten-
einsichtsrecht und unterliegen der
Schweigepflicht, die Verwaltung auf
der anderen Seite hat ihnen gegenüber
eine Auskunftspflicht. Ihre Stärke liegt
in der Mediation:Viele Fälle enden mit
einer gütlichen Einigung.

Die meisten kantonalen Ombudsstel-
len sind auch für die Gemeinden zustän-
dig. ImKanton Zürich ist das keinAuto-
matismus, aber die Gemeinden können
beitreten.Bisher hätten dies 22 Gemein-
den getan, und seitdem die Kosten auf
40 Rappen pro Einwohner und Jahr be-
grenzt seien, sei das Interesse bei weite-
ren Gemeinden gross, sagt der Ombuds-
mann Jürg Trachsel. Auch die evange-
lisch-reformierte Kirche hat sich der
Ombudsstelle angeschlossen.

Der Stadtzürcher Ombudsmann
Pierre Heusser berichtet, dass sein
Team mit 700 Stellenprozenten 2025
fast 2000 Fälle behandelt habe. Im Kan-
ton Zürich mit einem Team von 500

Stellenprozenten waren es über 1000
Fälle. Beide Ombudsleute betonen,
dass eine personelle Aufstockung un-
vermeidlich sei, wenn derTrend so wei-
tergehe. In der Stadt Bern werden jähr-
lich gegen 400 Fälle bearbeitet.

Überschaubarer sind dieVerhältnisse
in Zug und Schaffhausen. Die Verwal-
tung sei offen, «man kommt als Bür-
ger bis weit nach oben ins direkte Ge-
spräch», sagt die Zuger Ombudsfrau
Bernadette Zürcher. Es sei von Vor-
teil, dass in Zug und Schaffhausen die
Ombudsleute aus anderen Kantonen
kämen und nicht «verfilzt» seien, be-
tonte auch der Schaffhauser Ombuds-
mannThomas Peter. Sie könnten so viel
unabhängiger agieren. Peter, seit rund
vier Monaten im Amt, spürt in der Ver-
waltung noch eine gewisse Skepsis und
Zurückhaltung. Deshalb nutze er alle
Möglichkeiten zu systematischen Kon-
takten, um die Bedenken zu zerstreuen.

Anonyme Meldung möglich

In Stadt und Kanton Zürich, ebenso in
der Stadt Bern, sind die Ombudsstel-
len hingegen unbestritten, nicht zuletzt
wegen der langen Erfahrung. Auch die
anonyme Meldung von Missständen ist
inzwischen möglich. Viele Ombudsstel-
len verfügen über eine Plattform, auf

der die Whistleblower anonym mit der
Ombudsperson kommunizieren können.

Kritik üben Ombudsleute an der
Art, wie die verschiedenen Seiten auf-
treten und kommunizieren. Jürg Trach-
sel bemängelt, dass sich Beschwerde-
führer oft durch Halbwissen, Unge-
duld und Respektlosigkeit auszeichne-
ten. Die Berner Ombudsfrau Mirjam
Graf weist darauf hin, dass verwal-
tungsinterne Konflikte immer wieder
entstünden, weil die Kommunikation
gestört sei.

Heute sind die kantonalen und städ-
tischen Ombudsleute in derVereinigung
der parlamentarischen Ombudsperso-
nen der Schweiz zusammengeschlossen.
Ihr Präsident ist der kantonalzürcheri-
sche Ombudsmann Jürg Trachsel. Die
Vereinigung hat einen Ethikkodex auf-
gestellt und unterhält Verbindungen zu
Ombudsstellen in der ganzenWelt.

Das Vertrauen mussten sie sich er-
arbeiten. Als 1973 eine FDP-Motion
in Baselland die Einrichtung einer
Ombudsstelle für die staatliche Ver-
waltung verlangte, stimmte das Kan-
tonsparlament zwar zu. Doch der Ur-
heber desVorstosses erhielt einenVer-
merk in seiner Staatsschutz-Fiche: Die
Überwacher stuften die Einrichtung
eines Ombudsmanns damals als Ge-
fahr für den Staat ein.


